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Anfrage zu Informationsanfragen [#245815] 

Sehr geehrter Herr Modlinger, 

mit Ihrer Anfrage über Frag den Staat vom 7. April 2022 bitten Sie um ver- 

schiedene Informationen zu Informationsanfragen an das Bayerische 

Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. Aufgrund des Allgemeinen 

Auskunftsanspruchs aus Art. 39 BayDSG können wir Ihnen hierzu Folgen- 

des mitteilen: 

In den Kalenderjahren 2018 bis einschließlich 2022 wurde gegenüber dem 

Staatsministerium der Finanzen und für Heimat neben Ihrer jetzigen Anfrage 

sechsmal der Allgemeine Auskunftsanspruch aus Art. 39 BayDSG und ein- 

mal der Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen aus Art. 3 BayUIG 

geltend gemacht. 

Ihre Anfrage eingerechnet erfolgte in drei Fällen eine inhaltliche Beantwor- 

tung der gestellten Fragen, in zwei Fällen konnte eine inhaltliche Beantwor- 

tung mangels des Vorliegens entsprechender Daten nicht erfolgen und in ei- 

nem Fall wurde der Antragssteller an das zuständige Ministerium verwiesen. 

Bei den übrigen beiden Anfragen wurde die Auskunftserteilung abgelehnt. 

Dies lag jeweils daran, dass entgegen des ausdrücklichen Erfordernisses 
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Be 

des Allgemeinen Auskunftsanspruchs aus Art. 39 Abs. 1 BayDSG kein be- 

rechtigtes Interesse durch die Petenten dargelegt worden ist. In einem der 

Fälle zielte die Anfrage zudem auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Dritter, die nach Art. 39 Abs. 3 Nr. 3 Alt. 2 BayDSG vom Auskunftsanspruch 

ausgenommen sind. 

Widerspruchsverfahren oder Klagen im Zusammenhang mit derartigen Infor- 

mationsanfragen sind dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 

nicht bekannt. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Ltd. Ministerialrätin


